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Neuaufnahmegebühr:
(Leistungen: Verbandsgebühren, Trainingsanzug, Trainings Shirt) 

150,00 € (einmalig) ☐

<ŽŶĨĞŬƚŝŽŶƐŐƌƂƘĞ:
oder 

(Leistungen: nur Verbandsgebühren) 45,00 € (einmalig) ☐

Aktives Mitglied Erwachsene: 25,00 € ☐

Aktives Mitglied bis 18 Jahre 20,00 € ☐

Passives Mitglied: 15,00 € ☐

Trainer/Übungsleiter/Betreuer/Schiedsrichter beitragsfrei 

Hinweis: Der Antrag auf Bildung und Teilhabe für die Übernahme des Mitgliedbeitrages in Höhe von 
20 €/Monat für leistungsberechtigte Mitglieder ist beim Jobcenter/Sozialamt zu stellen. 

Fälligkeit: 

Die Mitgliedsbeiträge sind monatlich fällig. Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich über ein SEPA-
Lastschriftverfahren ②. Wenn die Lastschrift zurückgegeben worden ist und die Schuld hierbei beim 
Mitglied liegt, werden die aufgelaufenen Gebühren des Kreditinstituts durch den Verein in Rechnung 
gestellt. Bei Rücklastschrift erfolgt eine 5,00 €/Mahnung, zzgl. ggf. Gebühr für die Rücklastschrift. 
Eine nicht fristgerechte Beitragszahlung zieht eine Sperrung Spiel/Training nach sich. Nach der 
zweiten Mahnung wird ein Vereinsausschlussverfahren eingeleitet. 

Dauer/Beendigung der Mitgliedschaft: 

Die Mitgliedschaft wird für eine unbestimmte Dauer geschlossen. 
Die Mitgliedschaft kann laut § 7 der aktuellen Satzung beendet werden. 
Die aktuelle Vereinssatzung kann unter www.ludwigsfelder-fc.de/docs/SATZUNG_LFC_2017.pdf 
eingesehen werden. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft wird erst rechtswirksam, wenn der Mitgliedsausweis 
Ludwigsfelder FC e.V. abgegeben worden ist. 

Beitragsordnung zum 01.01.2026 


